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Von den rund 300 000 Schweizer KMU 
(mit bis zu 250 Mitarbeitenden) suchen 
jährlich etwa 12 000 Firmen eine Nach-
folgeregelung. Die Interessen des Über-
gebers und des Übernehmers unterschei-
den sich allerdings. Die Kunst besteht 
darin, eine Win-win-Situation entstehen 
zu lassen. Im Fokus des Übergebers ste-
hen primär sein Aufbauwerk, die Subs-
tanz, der Unternehmenswert und Fortbe-
stand der Arbeitsplätze. Der Übernehmer 
will eine erfolgreiche Firma in einem in-
takten Markt übernehmen, mit gesunder 
Kundenstruktur, Ausbaupotenzial und 
vor allem guten Mitarbeitenden, mit de-
nen er Erfolg haben kann. Seine Investi-
tion soll sicher sein und rentieren. Die  
Zukunftssicherung der Firma, ihr lang-
fristiger Erfolg, liegt im Interesse beider. 

Mögliche Szenarien

Übergeber wie Übernehmer stehen meist 
erstmals vor dieser Herausforderung. 
Wichtige Scheiterungsgründe sind: feh-
lende Zukunftsfähigkeit, Strategiefehler, 
Mängel beim Personal, volle Abhängig-
keit vom Übergeber, rechtliche Unsicher-
heit, hängige Prozesse, Forderungen von 
Dritten, Garantieleistungen, Zeitdruck 

oder keine respektive zu späte Nachfolge-
planung. Eine erfahrene, externe Begleit-
person kann hier beratend zur Seite ste-

hen und sicher durch die Klippen lotsen. 
Grundsätzlich sind drei Szenarien mög-
lich: interne oder externe Nachfolge so-
wie Liquidation. Die Phasen der Nach-
folgeregelung werden von Fall zu Fall 
unterschiedlich bearbeitet; im Allgemei-
nen sind dies: 

1.  Ziele und Rahmenbedingungen
 auflisten 
2. Situationsanalyse (extern, intern) 
3. Vorbereitungen für einen Verkauf 
 (je nach Situation) 
4. Mögliche Interessenten kontaktieren 
5. Verhandlungen führen 
6. Verträge verhandeln und ausarbeiten 
7.  Nachbearbeitung (zum Beispiel: Un-

terstützung durch den Übergeber) 

Der richtige Zeitpunkt der Nachfolge ist 
eines der Hauptprobleme bei KMU: Das 
Thema wird meist viel zu spät ange-
gangen. Spätestens mit 55 sollte der  
Unternehmer sich und die Firma aktiv 
vor bereiten (Kandidaten können später 
gesucht werden!) und den Prozess der 
Firmenvor bereitung, Steueroptimierung 
oder Vorsorgeplanung in Gang setzen, 
der er fahrungsgemäss bis zu fünf Jahre 
oder länger dauern kann. 

kurz & bündig

 › Spätestens mit 55 Jahren sollte 
der Unternehmer sich und die 
Firma aktiv vorbereiten und den 
Prozess der Firmenvorbereitung, 
Steueroptimierung oder Vorsor-
geplanung in Gang setzen, der 
erfahrungsgemäss bis zu fünf 
Jahre oder länger dauern kann.

 › Auch die persönliche Situation 
des Übergebers ist zu klären. 
Viele Unternehmer vernachlässi-
gen in der aktiven Zeit ihre Vor-
sorge, in der Hoffnung auf einen 
guten Verkaufserlös ihrer Firma.

 › Bei der familieninternen Nach-
folge sollten möglichst klare Ver-
hältnisse in Bezug auf Beteili-
gung, Verantwortung und Kom-
petenzen geschaffen werden. 
Wo zusätzliche Regelungen nö-
tig sind, kann ein Aktionärsbin-
dungsvertrag sinnvoll sein

!

 › Hans P. Blatter

Nachfolgeregelung I

Den Wechsel an der Spitze  
strategisch planen
Viele KMU-Unternehmer haben Mühe, ihre persönlichen und unternehmerischen Ziele für 

eine Nachfolgeregelung zu formulieren oder sind mit unterschiedlichen Ideen ihrer Familie 

konfrontiert. Je früher das Thema angegangen wird, desto besser gelingt die Übertragung 

mit einer guten Lösung sowie einer Steuer- und Vorsorgeoptimierung. 
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Besonders Handwerker wünschen sich als 
Nach folger oft eine Tochter oder einen 
Sohn. Dieser Wunsch ist verständlich und 
verlockend, aber der Nachwuchs darf auf 
keinen Fall dazu gedrängt werden. Er 
muss frei wählen können und neben dem 
Willen muss auch die Fähigkeit zur Unter-
nehmensführung vorausgesetzt werden.

 1. Zielsetzung

Die erste Grundsatzfrage ist, ob unter-
nehmerisch denkende, fähige Nachkom-
men willens sind, das Unternehmen wei-
terzuführen, oder ob die Firma an Mitar - 
beitende oder extern verkauft werden 
soll. Während bei einer externen Veräus-
serung die finanzielle Abwicklung wich-
tig ist, steht bei der internen Regelung der 
finanzielle Ausgleich unter den Nach-
kommen im Vordergrund. Die überneh-
mende Tochter oder der Sohn erhalten er-

fahrungsgemäss einen Familienrabatt, 
zum Beispiel 40 Prozent oder 50 Prozent 
des rechnerischen Wertes. Zu berücksich-
tigen sind eventuell K.-O.-Kriterien des 
Übergebers, die sich aus der persönlichen 
und familiären Situation ergeben oder 
solche zu Vorsorge, Steuern, Erb- und  
Güterrecht. 

Allgemeine Rahmenbedingungen 
Es braucht einen langen Zeitraum, um op-
timale Voraussetzungen für die Übergabe 
einer Firma an die Nachkommen oder für 
den externen Verkauf zu schaffen. Letzt-
lich ist ausschlaggebend, wie erfolgreich 
das Unternehmen im Zeitraum der Über-
gabe ist. 

 › Die Nachfolgeplanung beginnt spätes-
tens mit 55 Jahren (die Kandidaten-
suche später). 
 › Welche Varianten sind möglich unter 

der Berücksichtigung der Familien-
wünsche (Geschwister), der Gläubiger, 
der Steuern und der Vorsorge des Über-
gebenden? 
 › Wenn der fähige und willige Nachfol-
ger bereits im Betrieb ist, so ist der 
Übergang kürzer und einfacher; bei ei-
ner externen Lösung ist er länger und 
komplexer.
 › Das Unternehmen muss für den Ver-
kauf attraktiv sein (respektive vorab  
attraktiv gemacht werden). 
 › Unternehmens-«Fitness»: Wie steht es 
um die Zukunftsfähigkeit der Firma? 
(Dazu gehören: Strategie, Markt, Kon-
kurrenzfähigkeit, Know-how, Organi-
sation / Prozesse, Wachstumschancen). 
 › Sollen die Immobilien mit der Firma 
verkauft werden? Ist der Preis auch  
bezahlbar? 
 › Finanzielle Voraussetzungen des Ver-
käufers (Vorsorge, Steuern) und des 
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Käufers (Eigenkapital, Beschaffung von 
Fremdkapital). 

Rahmenbedingungen für Steuern 
und Vorsorge 
Steuer- und Vorsorgefragen sind komplex 
und individuell. Im Rahmen dieses Arti-
kels kann deshalb nur auf einige wichtige 
Punkte hingewiesen werden, im konkre-
ten Fall ist professionelle Hilfe unabding-
bar. In anspruchsvollen Fällen können 
mit den kantonalen Steuerbehörden die 
Steuerfolgen im vornherein verbindlich 
festgelegt werden (sogenanntes Ruling, 
das normalerweise kostenlos ist). Auf ei-
nige wichtige Punkte soll hier gleichwohl 
hingewiesen werden. 

Kapitalgesellschaft: Aktienge-
sellschaft (AG), Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH) 
 › Wenn die AG oder GmbH mindestens 
fünf Jahre im Handelsregister eingetra-
gen ist, so ist der Verkauf von Aktien re-
spektive Anteilen an der GmbH in der 
Regel steuerfrei. Die Fünf-Jahresfrist 
betrifft Fälle bei vorgängiger Umstruk-

turierung (Umwandlung, Spaltung, 
und so weiter). 
 › Nicht betriebsnotwendige Liquidität 
kann der Übergeber als Dividende be-
ziehen, um den Betrieb «leichter» zu 
machen.
 › Dividenden werden zu einem reduzier-
ten Satz besteuert, wenn der Gesell-
schafter mindestens zehn Prozent am 
Unternehmen hält (Ausnahmen Kan-
tone ZG und NW). 
 › Übernahme einer Liegenschaft ins Pri-
vatvermögen des Verkäufers (zum Bei-
spiel, um den Verkaufspreis zu sen-
ken): Bei Unternehmungen werden im 
Zusammenhang mit dem Grundstück 
sowohl der allfällige Grundstücksge-
winn als auch die wiedereingebrachten 
Abschreibungen besteuert. Der Unter-
nehmer, der die Liegenschaft über-
nimmt, wird die Liegenschaft persön-
lich versteuern (Vermögens steuer: 
amt licher Wert minus Hypotheken. 
Einkommens steuer: Eigenmietwert 
oder Mieteinnahmen). 
 › Auf den stillen Reserven lasten latente  
Steuern, die noch nicht bezahlt sind. 

Der Käufer wird vielleicht eine Reduk-
tion in diesem Umfang anstreben. 

Personengesellschaft: Einzelun-
ternehmen, Kommandit-, Kollek-
tivgesellschaft
 › Die Praktikermethode ist eine von meh-
reren Möglichkeiten, nach denen die 
Steuerbehörden den Verkehrswert er-
mitteln: Dabei wird der doppelte Er-
tragswert plus der einfache Substanz-
wert durch drei dividiert. 
 › Eine Personengesellschaft kann nur 
ihre Assets verkaufen, zusätzlich evtl. 
einen begründeten Goodwill. 
 › Wird die Firma an die Kinder vererbt 
beziehungsweise verschenkt, überneh-
men die Kinder allenfalls unversteuerte 
stille Reserven und damit eine «latente 
Steuerlast».
 › Natürliche Personen zahlen beim Ver-
kauf ihrer Personengesellschaft auf 
dem Gewinn Einkommenssteuern und 
Abgaben auf Sozialversicherungen. 
 › Besteht eine Deckungslücke in der Pen-
sionskasse des Unternehmers, so kann 
der Unternehmer einen Einkauf tätigen 
und diesen vom steuerbaren Einkom-
men abziehen, was einen erheblichen 
Steuervorteil bringen kann. Die Rente 
ist aber steuerpflichtig. 
 › Für die Erbteilung gilt in der Regel der 

Marktwert des Unternehmens und nicht 
der familieninterne Übergabepreis, was 
insbesondere bei pflichtteilgeschützten 
Erben zu berücksichtigen ist. 
 › Wird die selbstständige Erwerbstätig-
keit nach dem vollendeten 55. Alters-
jahr aufgegeben, weil beispielsweise 
kein Käufer für den Betrieb gefunden 
werden konnte, erfolgt die Liquidati-
onsbesteuerung nach speziellen Re-
geln (vgl. für die direkten Bundessteu-
ern Art. 37b DBG). 

2. Situationsanalyse

Hier geht es um die Frage, wo die Firma 
aktuell steht: Bekanntheitsgrad, Veran-
kerung im Markt, Spezialitäten, Organi-
sation, finanzieller Erfolg. Wenn keine 
Strategie besteht, kein Alleinstellungs-
merkmal (Unique Selling Proposition, 

Checkliste Nachfolgeregelung

Sechs Fragen an den Übergeber 

1 Ist Ihre ordentliche Pensionierung in 
fünf Jahren geplant oder sogar schon 
früher? 

2 Ist mit der Familie geklärt, ob es eine  
familieninterne Nachfolge, einen ex-
ternen Verkauf oder ein Management-
Buy-out gibt? 

3 Ist Ihre Firma auch eine «attraktive 
Braut?» (Wie siehts aus mit der Markt-
stellung, den Mitarbeitenden und ih-
rem Know-how, dem Gewinn, den Zie-
len und der Strategie?)

4 Sind Sie bereit, Ihre Kunden auf den 
Nachfolger einzustimmen? 

5 Haben Sie intern eine tragende Organi-
sation oder ist alles komplett auf Sie  
fokussiert? 

6 Haben Sie ein privates Budget für Ihren 
dritten Lebensabschnitt erstellt? 

Sechs Fragen an den Übernehmer 

1 Können Sie auch dann ruhig schlafen, 
wenn Sie nicht wissen, wie viel Sie im 
nächsten Jahr verdienen werden? 

2 Ist Ihre Familie bereit, Risiko und Ar-
beitseinsatz eines Unternehmers mit-
zutragen? 

3 Können Sie das Produkt oder die 
Dienstleistung verkaufen? Sprechen Sie 
gerne mit Kunden und Personen, die 
Sie als Kunden gewinnen möchten? 

4 Sind Sie gewohnt, Verantwortung zu 
tragen, Personal einzusetzen, zu dele-
gieren und nach Zielen zu führen? 

5 Haben Sie eine Lösungsidee für die 
Kauffinanzierung? 

6 Können Sie Ihre Kräfte einteilen; sind 
Sie innovativ und bereit, sich als Unter-
nehmer weiterzubilden; zum Beispiel in 
Betriebswirtschaft? 
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USP) oder mindestens eine starke Kun-
denbindung, so bietet die Firma dem Käu-
fer kaum eine gute Basis für seine Zukunft 
als Unternehmer. Dasselbe gilt für feh-
lende Qualität oder fehlendes Know-how 
der Mitarbeitenden. Erfolge müssen dann 
zuerst jahrelang aufgebaut werden.

Wichtige Analysen
 › Betriebswirtschaftliche Analyse: aktu-
elle Situation der Firma; Mitarbei-
tende, Strategie, Know-how und beson-
dere Fähigkeiten, Liegenschaft usw. 
 › Abschlüsse der letzten drei bis fünf 
Jahre, Entwicklung von Umsatz, Wert-
schöpfung, Cashflow; Bilanz und Er-
folgsrechnung. 
 › Organisation, Führungsstrukturen, 
Verantwortung und Kompetenzen 
 › Visueller Auftritt für Besucher des Un-
ternehmens (erster Eindruck).
 › Vorab eine GmbH oder AG gründen; 
Immobilien vom operativen Geschäft 
trennen? 
 › Welche Stärken, Schwächen, Chancen 
und Risiken hat das Unternehmen? 
 › In welchen Märkten ist die Firma tätig? 
Wie sind die Zukunftschancen der 
Märkte und der Firma? Wie ist die Kun-
denstruktur? 
 › Besteht eine strikte Trennung von Ge-
schäfts- und privatem Vermögen? 
 › Strebt der Übergeber eine gestaffelte 
oder eine schnelle Übergabe an? 
 › Ist es wichtig, dass er noch eine Zeit 
lang im Unternehmen mitarbeitet, zum 
Beispiel, um Hauptkunden zu überge-
ben, weil zu Anfang nur er die Kunden-
beziehungen hat? 

In wie weit braucht das Unternehmen  
ein «Fitnesstraining» als Vorbereitung für 
den Verkauf? Es lohnt sich, Schwächen 
vor dem Verkauf festzustellen und zu eli-
minieren resp. die Stärken weiter auszu-
bauen. Aufgrund der Resultate können 
die Mängel vor dem Verkauf während ei-
nem oder zwei Jahren behoben werden.

Bewertungskriterien für die 
Unternehmung 
Neben den erarbeiteten Finanzzahlen der 
letzten Jahre findet eine Anzahl Erfolgs-

kriterien zusätzliche Beachtung. Die Fi-
nanzzahlen sind «nur» das Resultat aus 
diesen Faktoren. 
Marktposition: Hat das Unternehmen 
regional eine führende Stellung? Wie ist 
sein Wachstum gegenüber den Konkur-
renten?
Kundenstamm: Eine treue Kundschaft 
oder Laufkunden? Gibt es eine Abhängig-
keit von Grosskunden? Passen die Kun-
den zum Unternehmen? (Bedarf, Billigst-
einkäufer, und so weiter). 
Konkurrenzfähigkeit: Hat das Un-
ternehmen ein Alleinstellungsmerkmal 
(USP)? Für welchen Anteil am Umsatz? 
Hat das Unternehmen in gewissen Leis-
tungen einen Vorsprung gegenüber den 
Mitbewerbern, der schwer kopierbar ist?
Besitzverhältnisse: Wer hat welche 
Anteile? Besteht ein Aktionärsbindungs-
vertrag? Unternehmer: Welcher Anteil 
am Umsatz hängt direkt vom Unterneh-
mer ab? Scheidet er bei der Übernahme 
sofort aus? Ist das Know-how bei ihm  
konzentriert?
Mitarbeitende: Ist die Führungsebene 
gut qualifiziert und motiviert für heraus-
ragende Leistungen? Wie werden sich 
Know-how-Träger beim Wechsel verhal-
ten? Hat das Unternehmen in die Weiter-
bildung seiner Mitarbeitenden investiert? 
Ist das Unternehmen attraktiv für neue 
Mitarbeitende (Image, interessante Auf-
träge, und so weiter)?
Innovationsfähigkeit: Hat das Unter-
nehmen neue Produkte und Dienstleis-
tungen in den vergangenen Jahren ent-
wickelt? Wurde der Maschinenpark auf 
einem guten Stand gehalten? Betreibt das 
Unternehmen Forschung und Entwick-
lung? Existieren gegebenenfalls Patente? 
Kapitalbedarf: Stehen Investitionen in 
Produktionsanlagen, ins Gebäude oder 
in die Informatik an?
Allgemein: Wo besteht Handlungsbe-
darf? Gibt es K.-O.-Kriterien? 

3. Vorbereitungen

In dieser Phase geht es um die Vorbe-
reitung der persönlichen Situation des 
Übergebers sowie um die Vorbereitungen 
für den Verkauf des Unternehmens. Viele 

Unternehmer vernachlässigen in der ak-
tiven Zeit ihre Vorsorge, in der Hoffnung 
auf einen guten Verkaufserlös. Der Rein-
erlös reicht jedoch in vielen Fällen nicht, 
um den gewohnten Lebensstandard bei-
zubehalten. 

Langfristig vorbereitet müssen auch steu-
erlich relevante Massnahmen sein, wie 
die Umwandlung der Einzelfirma in eine 
AG oder GmbH (mindestens fünf Jahre 
vor dem Verkauf) oder die Einzahlung 
von Vorsorgebeiträgen. Stille Reserven, 
welche in der Vergangenheit der Steuer-
optimierung dienten, kommen jetzt beim 
Verkauf wieder zum Vorschein und haben 
steuerliche Konsequenzen. Ein früh er-
stelltes Budget für den dritten Lebensab-
schnitt schafft Übersicht für mögliche 
Massnahmen. 

Fitnessprogramm für den 
Verkauf der Firma 
Es klingt banal, aber in vielen Firmen ha-
ben sich mangelhafte Abläufe, Gewohn-
heiten oder Unordnung so etabliert, dass 
sie intern nicht mehr wahrgenommen 
werden, jedoch externen Interessenten 
sofort auffallen. Die Firma muss konkur-
renzfähig sein, aber auch äusserlich und 
organisatorisch attraktiv. Ist ein Anstrich 
nötig, bestehen Stellenbeschreibungen, 
sind die Abläufe optimiert, arbeitet man 
nach Budget und Zielen? Wichtig ist, wie 
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die Firma im Markt positioniert ist, ihr 
Image, welche spezifischen Stärken sie 
vorzuweisen hat, die der Markt auch in 
Zukunft braucht. Operativ sollte die Fir-
 ma auch relativ unabhängig vom Unter-
nehmer funktionieren. 

In den meisten Fällen können die Über-
nehmer das notwendige Eigenkapital für 
den Kauf nicht selber aufbringen. Deshalb 
ist zu prüfen, ob die Firma zuerst alles ab-
bauen soll, was für das Kerngeschäft nicht 
notwendig ist. Für den Über nehmer ist es 
ratsam, sich ein gewisses Finanzpolster 
anzulegen, um damit die ersten Jahre si-
cher zu überstehen, und – wenn erfolg-
reich – ein künftiges Wachstum finanzie-
ren zu können. 

Die Information muss während des gan-
zen Prozesses auf dem offiziellen Weg bei 
den Mitarbeitenden ankommen. Sie setzt 
wenn möglich erst dann ein, wenn eine 
Lösung präsentiert werden kann; sie soll 
Vertrauen bilden und Gerüchte verhin-
dern. Kunden, Lieferanten, Behörden, 

Banken, Presse sind gezielt mit entspre-
chenden Unterlagen zu bedienen. 

Ein vom Treuhänder unabhängiger Ex-
perte ist für anonyme Erstgespräche ge-
eignet und wirkt bei den Kandidaten 
glaubwürdiger. Seine betriebswirtschaft-
liche Situationsanalyse ist echte, unvor-
eingenommene Aussensicht. Er muss in 
der Lage sein, strategische, organisatori-
sche und operative Massnahmen vorzu-
schlagen sowie einen Businessplan zu er-
stellen. Er muss ein breites Netzwerk von 
Spezialisten mitbringen. Auch hier gilt: 
Gut vorbereitet ist halb gewonnen. 

Überlegungen und Massnahmen 
zur Vorbereitung der Geschäfts-
übergabe
 › Erb- und güterrechtliche Situation des 
Übergebers beurteilen. 
 › Wenn sinnvoll oder notwendig: Liegen-
schaft ins Privatvermögen überführen, 
um den Preis für den Käufer zu senken. 
 › Detaillierte Aufstellung der Einkom-
mens- und Vermögenssituation des Un-

ternehmers nach dem Verkauf. Kann 
zum Beispiel der Erlös steuervergüns-
tigt für einen Einkauf in die Pensions-
kasse verwendet werden? Kann dem 
Nachfolger ein Darlehen gewährt wer-
den? Kann der Verkaufserlös innerhalb 
weniger Jahre als Tranchen bezahlt 
werden? 
 › Massnahmen umsetzen, welche sich 
aus der betriebswirtschaftlichen Ana-
lyse ergeben (Kunden sichern, Strate-
gie, Prozesse, Organisation, Konkur-
renzfähigkeit). 
 › Zeitrahmen: Meilensteine festlegen für 
die wesentlichen Entscheidungen. 
 › Businessplan und Verkaufsdokumen-
tation erstellen. 
 › Festlegen, wie verhandelt werden soll 
(zum Beispiel die Finanzinformationen 
in zwei oder drei Verhandlungsphasen 
aufteilen).
 › Kommunikationskonzept erstellen für 
Kandidaten, Mitarbeitende und ex-
terne Interessierte. 
 › Prüfen, ob Schlüsselpersonen mit ei-
nem Zusatz zum Arbeitsvertrag länger 
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gebunden werden können (als Sicher-
heit für den Übernehmer). 
 › Nötige Netzwerkpartner festlegen (Ju-

rist, Steuerexperte, Bank, Treuhänder). 
 › Wenn für einen unerwarteten Ausfall 
des Unternehmers vorgesorgt werden 
soll, so ist eine Notfallregelung zu er-
stellen (zum Beispiel VR, CEO, Kompe-
tenzen für Bankaufträge, Anstellun-
gen, Entlassungen). 

Unternehmensbewertung 
Die Unternehmensbewertung sollte nach 
zwei oder drei verschiedenen Modellen 
durchgeführt und verglichen werden. Die 
Käufersicht ist ausschlaggebend und ihn 
interessiert primär, welche Chancen er 
mit der Firma hat. Für KMU werden häu-
fig Substanzwert und Ertragswert he-
rangezogen sowie die Multiplikator-Me-
thode angewandt. Bilanz und Erfolgs- 
rechnung müssen für eine Unterneh-
mensbewertung zuerst bereinigt wer -
den. Problematisch kann werden, wenn 
zwecks Steuersparen kaum Gewinne  
ausgewiesen wurden und nun dem Käu-
fer ein objektives Bild vorgelegt werden 
sollte. Der Substanzwert entspricht mehr 
oder weniger dem Liquidationswert und 
ist folglich die Preis-Untergrenze. Wich-
tiger ist der Ertragswert der letzten drei 
bis fünf Jahre, wobei auch hier die Sicht 
rückwärts und nicht in die Zukunft ge-
richtet ist. Immerhin ist dies der erbrachte 
Leistungsausweis der Firma und nicht 
eine Projektion, wie dies im Businessplan 
der Fall ist. Die Praktiker-Methode rech-
net den Substanzwert einfach, den Er-
tragswert doppelt und nimmt das Mittel, 
während die in der Handhabung sehr ein-
fache Multiplikator-Methode Kennzahlen 
der Abschlüsse mit Fixzahlen multipli-
ziert. Diese Methode eignet sich als Plau-
sibilitätskontrolle. Eine weitere Möglich-
keit ist die komplexe Discounted Cash- 
flow-Methode. 

Die Frage ist, welcher Aufwand sich lohnt 
für diese Berechnungen. Der bezahlte 
Preis entsteht ohnehin – wie für viele an-
dere Produkte auch – durch Angebot und 
Nachfrage. Eine frühe Nachfolgeplanung, 
die ein spezifisches Fitnessprogramm 

über zwei oder drei Jahre zulässt, kann 
viel Positives bewirken für die Nachfolge. 
Erfolg und Auftritt, das Know-how, die 
Strategie und die Organisation können 
verbessert werden. 

4. Interessenten kontaktieren

Es lohnt sich, einem unabhängigen Bera-
ter den Auftrag zu geben, die Firma in Be-
zug auf ihre «Besichtigungstauglichkeit» 
anzusehen. Für einen externen Verkauf 
ist eine Verkaufsdokumentation mit pro-
fessionellem Eindruck wichtig. In vielen 
Fällen ist dieses Firmenporträt oder der 
Erstbesuch der Firma der erste Eindruck, 
wofür es bekanntlich keine zweite Chance 
gibt. Das Kandidatenrisiko ist kleiner, 
wenn Personen direkt kontaktiert werden 
können, die man bereits gut kennt, wie 
frühere Mitarbeitende, Bekannte aus Wei-
terbildungen, Serviceklubs, usw. Anzei-
gen können in Printmedien oder verschie-
denen Internetplattformen geschaltet 
werden. Die Ausschreibung sorgfältig zu 
formulieren und Medien gezielt auszu-
wählen hilft, diese Kosten zu reduzieren. 

Nachdem sich Interessenten gemeldet ha-
ben, wird geprüft, ob der Kandidat geeig-
net und gut gerüstet ist für die Aufgabe. 
Die Eignung der Interessenten wird nach 
einem Anforderungsprofil geprüft. Eine 
Auswahl möglicher Kriterien – sie sind je 
nach Firma, Branche, Strategie, Situation 
unterschiedlich und mehr oder weniger 
wichtig – soll verdeutlichen, worum es 
geht: Verpflichtet sich der Käufer, die 
Firma weiterzuführen, hat er die notwen-
dige fachliche und betriebswirtschaft-
liche Kompetenz, passt sein Stil zur  
heutigen Unternehmenskultur, bringt er 
Erfahrung im Verkauf sowie in der Füh-
rung mit, wie waren seine bisherigen 
Leistungen, kann er die heutige Strate - 
gie übernehmen und weiterentwickeln, 
wünscht der Käufer Unterstützung in der 
Startphase, und so weiter. Aufgrund die-
ser vertieften Analyse wird entschieden, 
wie die Verhandlungen laufen sollen. 

Zu den Unterlagen, die den Interessenten 
zu einem geeigneten Zeitpunkt zukom-

men, kann auch ein einfacher Business-
plan gehören, geht es doch darum, nicht 
nur den Ist-Zustand, sondern auch die 
Zukunftsperspektiven für den Überneh-
mer aufzuzeigen. Sollte eine USP oder 
Spezialität vorliegen, welche neu ist und 
bisher zu wenig genutzt wurde, so kann 
dies ein wichtiges Argument sein, das sich 
in einem Businessplan finanziell darstel-
len lässt. 

5. Verhandlungen führen

Bei der familieninternen Nachfolge soll-
ten möglichst klare Verhältnisse in Be - 
zug auf Beteiligung, Verantwortung und 
Kompetenzen geschaffen werden. Wo zu-
sätzliche Regelungen nötig sind, kann ein 
Aktionärsbindungsvertrag sinnvoll sein. 
Ein tiefer Preis erleichtert die Gleichstel-
lung der Geschwister, wenn das Unter-
nehmen an einen der Nachkommen ver-
kauft wird. 

Der Aktionärsbindungsvertrag erfüllt den 
Zweck, Streitigkeiten zu verhindern, in-
dem er spezifische Themen ausserhalb 
der Statuten regelt. Mit ihm können ver-
schiedene Fragen angesprochen werden 
wie die Rechte von Minderheitsbeteili-
gungen, die Veräusserung von Aktien und 
deren Preisberechnung, Regelungen bei 
Tod oder Handlungsunfähigkeit, Schieds-
gericht, Vorkaufsrechte, Klausel bei Patt-
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situationen, Zusammensetzung des Ver-
waltungsrats, gegebenenfalls Vetorechte 
oder Sperrminoritäten. 

Die Phasen von der Suche bis zum 
Vertragsabschluss 
 › Direktkontakte zu Kandidaten, Inse-
rate auf Internet-Plattform(en) oder in 
Fachzeitschriften, Verbandszeitschrif-
ten, Tageszeitungen. 
 › Den Interessenten eine anonymisierte 
Dokumentation zustellen. 
 › Erstkontakt (extern und vorzugsweise 
durch den neutralen Berater). 
 › Vertraulichkeitserklärung einholen. 
 › Besichtigung der Firma und weitere In-
formationen abgeben. 
 › Unverbindliches Angebot der Interes-
senten einholen. 
 › Vertiefte Information und Unterneh-
mensprüfung (eventuell durch die 
«Due Diligence»-Prüfung). 
 › Verbindliches Angebot der Interessen-
ten einholen, inkl. Letter of Intent. 
 › Vergleichen der verbindlichen Ange-
bote. 
 › Verhandlungen und Abschluss. Die 
Phasen verlaufen teilweise parallel und 
gehen ineinander über. 

Die Finanzierung der Übernahme ist zu-
meist der schwierigste Verhandlungs-
punkt. Viele Unternehmer rechnen mit ei-
nem zu hohen Verkaufspreis, der sich 
nicht am Markt oder an den Möglichkei-
ten der Interessenten orientiert. Geeig-
nete junge Fachkräfte, die sich (eventuell 
auf eigene Kosten) weiter ausgebildet 
und eine Familie gegründet haben, sind 
in ihren finanziellen Möglichkeiten ein-
geschränkt. Zu hohe Forderungen er-
schweren die Verhandlungen. 

Der Übernehmer hat mehrere Möglich-
keiten, sein Eigenkapital mit Fremdkapi-
tal zu ergänzen: abgesicherter Kredit ei-
nes Finanzinstituts, Darlehen der Familie, 
von Freunden oder des Verkäufers, mit 
späteren gestaffelten Zahlungen eines 
Teils. Die Hausbank sollte vorab über die 
Absicht detailliert informiert werden. 
Wenn die bisherige Bank für die Finanzie-
rung eingeladen wird, so muss die Ge-

sprächsführung auf den künftigen Nach-
folger übergehen. 

Wenn alle externen Beziehungen beim 
Unternehmer (und seiner Familie) beste-
hen und die Firma extern verkauft wer-
den soll, so ist das Risiko für den Über-
nehmer besonders hoch. Er erwartet in 
diesem Fall einen Preisnachlass, der Kun-
denverluste respektive deren Neuaufbau 
berücksichtigt. 

6. Verträge ausarbeiten

Vor Ausarbeitung der Verträge müssen 
alle hängigen juristischen und steuerli-
chen Fragen definitiv abgeklärt sein. 
Wenn die Verhandlungen zu einem prin-
zipiellen Einverständnis geführt haben 
und die wichtigsten Eckwerte klar sind, 
so wird der Übergeber einen Vertrag aus-
arbeiten (lassen). Einige Hinweise dazu:
 
 › Verkaufsgegenstand, Preis und Zah-
lungsmodalitäten 
 › Das Datum der Übertragung; Über-
gang von Nutzen und Risiken 
 › Gewährleistungen des Verkäufers und 
des Käufers 
 › Latente Steuern, offene Verpflichtun-
gen, hängige Prozesse 
 › Vollzug auf Verkäufer- und Käuferseite 
 › Vorgehen und Konsequenzen bei Nicht-
einhaltung des Vertrags 
 › Weitere Vereinbarungen. Anhänge kön-

nen sein: Aktionärsbindungsvertrag, 
Vertrag für weitere Unterstützung  und 
so weiter.  

7. Start und Startbegleitung 

Der Handelsregistereintrag ist juristisch 
für den gültigen Zeitpunkt der Handän-
derung ausschlaggebend. Der Start des 
Nachfolgers erfolgt in der Regel im bishe-
rigen Umfeld mit denselben Mitarbeiten-
den und muss möglichst gut geplant und 
optimal vorbereitet sein. Sein Gelingen 
ist für die Mitarbeitenden, aber auch für 
alle andern, die genau hinschauen, sehr 
wichtig. Bei einer gestaffelten Übergabe 
kann ein Wissens- und Kundentransfer 
vom Übergeber zum Nachfolger statt-
finden, wobei die Verantwortungen klar 
festzulegen sind. Für die Mitarbeitenden 
ist eine formelle, möglichst symbolstarke 
Stabsübergabe an einer Mitarbeiterver-
sammlung sinnvoll. 

Die Nachfolgeregelung muss nach einem 
vorbestimmten Ablauf angegangen wer-
den, der sich in der Praxis bewährt hat. 
Ohne Systematik und Erfahrung riskiert 
der Prozess festzufahren oder sogar zu 
scheitern. Ungeschicktes Vorgehen kann 
schnell Schaden anrichten, Mitarbei-
tende könnten durch Gerüchte verunsi-
chert werden, auf Stellensuche gehen 
oder Kunden könnten alternative Liefe-
ranten suchen. « potenzial freisetzt. Wertvoll war die Erkennt-

nis, dass unser Betrieb dabei ununterbrochen 

weiterlaufen kann.

Dann ging es für Sie vor allem um ein 

besseres Raumklima?

Burri: Das war wichtig, genauso wie die 

Wert erhaltung der Liegenschaft. Mit der 

sanierten Gebäudehülle konnten nicht nur 

die Hei zkosten um 48 % 

reduziert, sondern auch 

das Raumklima für un-

sere Mitarbeiter wesent-

lich verbessert werden. 

Fürs Image bedeutend ist 

die damit erreichte zeit-

gemässe Ausstrahlung unseres Firmensitzes. 

Die Sanierung ist gleichzeitig ein Tatbeweis 

für unsere Haltung, mit der Umwelt von  

Herr Burri. Sie sind der Leiter Technik 

und Logistik von Cafi na. Wie sind 

Sie darauf gekommen, dass sich eine 

Gebäudesanierung für Ihr Unterneh-

men lohnt?

René Burri: Wir haben wiederholt festge-

stellt, dass die vorhandenen Begebenheiten 

nicht mehr unseren aktuellen Bedürfnissen 

entsprechen. Vor allem die schlechten Isola-

ti   onswerte der Gebäudehülle und das damit 

verbundene Raumklima gab unter den Mitar-

beitern Grund zur Un zufriedenheit. Wir ver-

suchten dennoch lange, uns damit zu arran-

gieren. Die Konsequenzen einer gebäulichen 

Veränderung schätzten wir als erheblich und 

im Geschäftsalltag stark störend ein. Mit der 

Analyse von GebäudePLUS stellten wir über-

rascht fest, dass eine solid durchgeplante 

Sa nierung unserer Liegenschaft viel Nut zungs -

«48 % weniger Heizkosten ist 
nur ein Teil des Nutzens.»

A bis Z sorgfältig umzugehen. Mit der Ver-

längerung des bestehenden Vordaches konn-

ten wir zudem unseren Materialumschlag-

platz markant ver grössern.

Wie beurteilen Sie die allgemeinen Aus-

wirkungen auf die Betriebskosten?

Burri: Wir stellen fest, dass diese fachmänni-

sche Sanierung unsere Betriebskosten deut-

lich eindämmt. Wir gehen davon aus, dass 

allein die damit verbundene Produktivitäts- 

und Effi zienzsteigerung bei etwa 5 % liegt. 

Dazu kommt die Halbierung der Heizkosten. 

Beachtlich sind auch die Möglichkeiten der 

Ausschöpfung vorhandener Fördermittel dank 

GebäudePLUS.

Warum gibt es in der Schweiz dennoch 

so viele schlecht genutzte Hallen?

Burri: Vielleicht ist es das noch nicht vorhan-

dene Bewusstsein für die Einfachheit dieser 

Aufgabe. In der irrtümlichen Annahme, dass 

eine Sanierung fi rmenintern viel Planungs- 

und Koordinationszeit abringt und Betriebs-

unterbrüche erzeugt, verzichtet man in der 

Hektik des Geschäftsalltags häufi g darauf. 

Man arrangiert sich mit immer mehr Un-

pässlichkeiten und überblickt den gesamten 

Umfang der betrieblichen Störung nicht. 

Genau hier setzt GebäudePLUS wirkungsvoll 

an. Eine einfache Analyse zeigt das effektive 

Nutzenpotenzial. Aus gleicher Hand wird da-

nach eine schlanke Planung und Umsetzung 

möglich. Unsere eigenen Aufwendungen 

waren bescheiden, der ständige Überblick 

über Projektstand und Kosten stets sicherge-

stellt, von der Erstberatung bis zur Inbetrieb-

nahme der modernisierten Infrastruktur.

Mehrwert Gebäudeoptimierung – Ihr Gebäude kann mehr. 

René Burri, 
Cafi na AG

Nach dem Eingriff durch GebäudePLUSVor dem Eingriff durch GebäudePLUS

Ein Produkt der                 Gruppe

Gerne beantworten wir Ihre Fragen:
Christian Aerni
Leiter GebäudePLUS
Telefon 056 485 86 30
chaerni@wetter-ag.ch    
www.gebäudeplus.ch

In der Schweiz stehen Zehntausende von Industrie- und Gewerbe-

hallen, die vor zwanzig Jahren oder mehr für einen bestimmten 

Zweck erstellt wurden. Heute sind zahlreiche dieser Liegenschaften 

umgenutzt, ohne dass baulich darauf reagiert wurde. Ein profes - 

sioneller Blick macht das betriebliche Optimierungspotenzial sichtbar. 

Wie das Beispiel Cafi na in Hunzenschwil zeigt, können die Dimen-

sionen des Mehrwerts erheblich sein. 


